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vom 13 . 4,L976 (Nds.MBl. S. 988) ,vom 8. 2.L977 (Nds.MB1. S. L47)

I. AL'trgemeines

ut
Zweck der Prüfung

Pi" Diplornprüfung bi ldet einen Abschluß des studiums. Durch die
9ip-tomprüfung so11 festgestellt werden, ob der Kandidat gründlicheFachkenntnisse in den Agrarwissenschafien ererorben hat und dieFähigkeit besitzt, nach wissenschaftlichen Methoden selbständigzu arbeiten.

s2
Diplomgrad

Aufgrund der Diplomprüfung wird der akadenische Grad "Diplon-
A g r a r i n g e n i e u r " ( D i p l . - I n g . a g r . ) v e r l i e h e n .

$3
Gtiederung de.6 Studiums, Studiendauer

(1) Das studium der Agrarwissenschaften dauert 8 semester. Die
!iplomprüfung gliederr sich in die Diplom-Vorprüfung und dieDiplom-Hauptprüfung.
(2) Die DipLom-vorprüfung wird in zwei Abschnitten abgeregt. Frühe-stens nach dem 2. semester wird der erste Abschnitt, frühestensnach dem 4. semester der zweite Abschnitt der Diplor-vorprüfungabgeschlossen.
(3) Nach der ?iptom-vorprüfung entscheidet sich der srudierendefür eine der folgemdesr drei Fachrichtungen
a) Pflanzenproduktion
b) Tierproduktion
c) wirtschafts- und sozielwissenschaften des Landbaus
(4) zur Ergänzung der wissenschaftlichen AusbiLdung isr eine insge-samt 6monatige praktische und lehrgangsrnäßige Ausbfta,r.rg (praktikum)abzuLeisten. x)
Drei Monate des insgesamt 6-monatigen Praktikums sind zusarnmen-hängend vor Beginn des Studiums zu absoLvieren.Über Ausnahmen in besonderen Fä11en entscheidet die Kommission fürdas Praktikantenamt.

x) saüdmhtigen, in den landwirrschafrlichen
schuldienst des Landes Niedersachsen einzutreten, müssender Einstelrungsbehörde vor übernahme in den Landesdienstein weiteres praktikum von 6 Monaten nachweisen können.
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s4
Pri.tfungsausschuß

(1) PrilfungsausBchuß im Sinne dieser Prüfungsordnung ist der
en der Landwirtschaftlichen Fakultät der Universität Göttingen
bestehende Ausschuß für die Diplomprüfung in den AgrarwisBen-
schaften in seiner jeweiLigen Zugammensetzung.

(Z> Die Mitglieder der Prilfungsausschüsse für die Diplom-
Vorprüfung und die Diplom-Hauptprüfung werden von der Landwirt-
schaftlichen Fakultät der Universität Göttingen aus dern Kreise
derjenigen MitgLieder des Lehrkörpers der Univereität cörtingen,
die nit den Lehrveranstaltungen in den Prüfungsfäehern betraut
eind, besteLLt.

(3) Den Vorsitz im Prüfungsausschuß führt der Dekan der Landwirr-
schaftLichen FakuLtät. Sein Stellvertreter ist der Prodeken.
Der Vorsitzende achtet darauf , daß die Bestimmungen der Prüfungs-
ordnung eingehaLten vrerden, Er regelt bei vorübergehender Verhi
derung eines MitgLiedes eines Prüfungsausschusses die Stellver- *
tretung und fithrt den Vorsitz bei aLlen Beratungen und Beschluß-
fassungen der Prüfungsausschüsse.

(4) Der Vorsitzende bestellt
mitwirkenden Prtifer und gibt

die bei den einzelnen Prüfungen
die Namen bekannt.

(5) Der Vorsitzende der Prüfungsausschüsse oder desaen Vertreter
hat das Recht, den Prüfungen beizuwohnen.

II. Diplom-Vorprülrng
$s

Inhalt der Diplom-Vorprüfung
(1) Durch die DipLom-Vorprüfung sol"1 der Kandidat nachweisen,
daß er sich die allgemeinen FachgrundLagen angeeignet hat, die
erforderl.ich sindr ür das weitere Studium rnit ErfoLg ztJ betrei-
ben.
(2) Die Diplom-Vorprilfung umfaßt zwei Abschnitte mit folgenden
Prüfungs fächern:
a) Erster Abschnitt:

L. Chemie

2, Biologie der Tiere (Zoologie, Anatonie, Physiologie)
3. Volkswirtschaftslehre
4, Biologie der PfLanzen (Botanik)
5, Physik
6. Mathematik und Statis,tik

Für die Fächer 1-5 ist eine benotete Prilfung erforderlich.
Für das Fach "Mathematik und Statistik" sind zwei benotete
Scheine votzulegen. Das Fach "Genetiktt wird in den Fächern
Biologie der PfLanzen oder Biol"ogie der Tiere mitgeprüfr.
Die Prilfung in den Fächern 1-3 erfolgt nach Wahl des Kandi-
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daten rnündLich oder schriftlich. Diese Entscheidung ist
ipätestens mit der Anmel"dung zur prilfung zu treffen und
dann verbindlich. Die Art der Prtlfung in den Fächern
4 und 5 bestinmt der jeweilige Prilfer.

b) Zweiter Abechnitt
1. GrundLagen der Pflanzenproduktion

einschließ1ich der Grünlandwirrschafr
2, Grundlagen der Tierproduktion
3. Grundl-agen der htirtschafts- und Sozialwissen-

schaften des Landbaus
4. Bodenkunde

5. Landtechnik

(3) Prüfungen in einem einzelnen Prüfungsfach können jeweils
dann abgelegt werden, wenn die für die Vermittlung des Prüfungs-
stoffes in dem betreffenden Fach durchgeführten Unterrichtsveran-
steltungen abgeschlossen sind. In begründeten Fäl"1en kann auf
Antrag des Prüflings ein Sondertermin anberaumt werden.
(4) In den Grundlagenfächern nach Absatz 2 Buchst. b Nrn. L bis 3
ist je eine schriftliche Prüfung erforderlich, die den Stoff
des gesamten Grundlagenfaches beinhaltet.
(5) In den Fächern Bodenkunde und Landteehnik findet nach Wahl
des Prüflings eine mündliche oder schriftliche Prüfung statt.
(5) Die ZuIaBsung zum 2, Abschnitt der Diplom-Vorprüfung setzt
den Nachweis des .Bestehens des 1. Abschnittee vorau6l
Fal1s ein Kandidat nur in einem Fach des ersten prüfungsab-
schnitts eine wiederholungsprüfung abl"egen muß, kann er bereits
Prüfungsleistungen fiir den Abschnitt rr vorziehen. rn diesem
Fal-1, wird tiber die Prüfungsl"eistung eine vorläufige Bescheini-
gung ausgeste1"lt, die ersr nach vol1er Ableistung der fttr den
Prüfungsabschnitt I geltenden Priifungsesfordernisse anerkannt
wird.

$6
ZuLassung zur Dipl,om-Vorprüfung

(1) Der Antrag auf Zulassung zur Diplom-Vorprüfung ist schrift-
lich bei dem Prüfungsausschuß einzureiehen.
(2) Dem Antrag sind beizufügen:

L. Lebenslauf,
2, das Reifezeugnis oder ein von dem Niedersächsischen

Kultusminister al-s gleichwertig anerkanntes Zeugnis,
3. der Studiennachweis ,

4, Nachweis tlber eine Teilnahme an Übungen, Praktika und
Exkursionen gennäß der von der Landwirtschaftl-ichen
Fakultät der Universität Göttingen zv erlassenden und
bekanntzugebenden Studienordnung zu dieser Priifungs-
o rdnung .

4/
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5. eine ErkLärung darüber, daß der Kandidat an keinerwissenschaftlichen Hochschule die Diplom-vorprüfung
oder die Diplom-Hauptprüfung in derselben racnrichl
tung endgü1tig nichr bestandeir har.

6. Der Nachweis über die zahLung der prüfungsgebühr.

(3) Kann ein Kandidat ohne sein verschulden die erforder-lichen unterl-agen nicht in der in Abs. 2 vorgeschriebenen
Itleise beibringenr so kann der prüfungsausscnun ihm gestat-ten, die Nachweise auf andere I{eise zu führen.
(4) Der Kandidat muß rnindestens das letzte semester vor derDiplom-vorprüfung an der universität Göttingen eingeschriebengewesen sein.

Anerkennung von Studienleistungen
zvr Diplom-Vorprüfung \r

(i) Einschlä8ige Studiensemester an deutschsprachigen wissen-schaftlichen Hochschulen und dabei erbrachte Studiänleistun-
gen werden anerkannt, sofern ein ordnungsgemäßes Studium nach-gewiesen wird.
(2) Studiensemester an nichtdeutschspraehigen wissenschaftlichen
HochschuLen und dabei erbrachte einschLägige Studienleis.tungen
werden anerkannt, sofern ein gleichwertiges Studium nachg"rI"-
sen wird. Bei Zweifeln an der Gleichwertigkeit isr die Zentral-etelle für ausländisches Bildungswesen zu hören.
(3) studiensemester in benachbarten Disziplinen und dabei er-brachte studienleistungen können anerkannt werden, sofern ein
ordnungsgemäßes Studium nachgewiesen wird.
Die En tscheidung trifft der prüfungsausschuß.
(4) Die Abschlußprüfung der deutschen Fachhoehschulen oder dieihr gleichstehende Prüfung an GesamthochschuLen, FachbereichLandwirtschaft, wird auf Antrag des Kandidaten a1s der Diplom- .,--/
Vorpri.lf ung (1. und 2. Abschnitt) gleichwertig anerkannt, rrenn:
a) die Abschlußprüfung an der Fachhochschule oder Gesamthoch-

schuLe rnit der Gesamtnote "guttt (2 r0) oder besser bewerret
wurd e ,

b) der Kandidat außerdem eine mündliche Prüfung in den Fächern
- Biologie der Pflanzen filr die Fachrichtung

9fLanzenproduktion
- Biologie der Tiere für die Fachrichtung

TierprodukCion
- Volkswirtschaftslehre für die Fachrichtung

hrirtschafts- und Sozialwissenschaften
des Landbaus

mit Erfolg bis zur Meldung zur Diplom-Hauptprüfung
abgelegt hat.

oder

oder
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Für die Durchführung dieser Prüfung gelren die
Bestimmungen über die mündliche Diplom-Vorprüfung
der j eweiligen Diplonprüfungsordnung.

Die Anerkennung als Diplom-Vorprüfung umfaßt auch die
Anerkennung von vier Studiensemestern.

(5) Kandidaten, die die Abschlußprüfung an deutschen
Fachhochschulen oder die ihr gleichstehende prüfung
an Gesamthochschulen, Abteilung Landwirtschaft, mit
einer Note schlechter a1s t'gut" (2 rO) bestanden haben
werden auf Antrag zwei Studiensemester anerkannt.
Ferner kann der Prüfungsausschuß in Ausnahmefäl.len
(Notendurchschnitt geringfügig schlechter a1s 2,O) bis
zu zweL weitere Semester und Prüfungen erlassen.

ZuLas sungsverfahren

(1) Aufgrund der eingereichren Unterlagen entscheidet
der vorsitzende des Prüfungsausschusses über die zulas-
sung. Bei Zveifeln darüber, ob ein ordnungsgemäßes
Studium vorliegt, ist der zuständige Fachvertreter zv
hören. Die Entscheidung wird dem Bewerber schriftlich
mitgeteilt.

(2) Die ZluLassung ist zu versagen, qrenn die Unterlagen
nicht vollständig sind oder der Kandidat die Diplom-
Vorprüfung oder die Diplom-Hauptprüfung an einer deut-
schen wissenschaftLichen Hochschule in derselben Fach*
richtung endgü1tig nicht bestanden hat oder der Kandidat
im sinne der gesetzlichen Vorschriften über die Führung
akademischer Grade unwürdie ist.

6l
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Prüfungsverfahren

(1) Die Dauer einer mündlichen Prüfung beträgt für j eden
Kandidaten mindestens 15 Minuten, die Dauer einer schrift-
lichen Prüfung mindestens 6o, höchstens 9O Minuten.
(2) Wird die Leistung einer schriftlichen Prüfung mit der
Note "nicht ausreichend" bewertet, so hat sich der Prüf-
l"ing anschließend einer mündlichen Prüfung zu unterziehen.
(3) Bei mündlichen Pr{ifungen sind Studenten, die demnächst
die gleiche Prüfung ablegen srol1en, als Zuhörer ztzvLassen.
Die ZuLassung erstreckt sich nicht auf die Bekanntgabe des
PrüfunBsergebnisses. Die Gegenstände und Ergebnisse der
Prüfungen in den einzelnen Fächern sind in einem Protokoll
festzuhalten.
(4) Auf Antrag des Prüflings können von ihrn erworbene beno-
tete Studienleistungsscheine wie folgt in das Prüfungser-
gebni s e ingehen:
a) In den Grundlagenfächern nach $ 5 Abs.2 Brrchst, b Nrn.

1-3 die Noten von bis ztr drei Studienleistungsscheinen
aus verschiedenen Teilgebieten mit j eweils bis ztr l7 Z

in die Prüfungsnote des Grundlagenfaches.
b) In den Fächern "Bodenkunde" und t'Landtechnik" benotete

Studienleistungsscheine zu 50 Z in das Ergebnis der
schriftt ichen oder mündlichen Prüfung.

In den Grundlagenfächern nach S 5 Abs. 2 Buchst. b Nrn.
l bis 3 sind Möglichkeiten zum Errn'erb von entsprechenden
Studienlei stungsscheinen anzubieten.

s 10

Bewertung der Leistungen der Diplom-Vorprüfung
(1) Die Noten für die einzel-nen Prüfungsleistungen werden
von den j eweiligen Prüfern festgesetzt.
(2) Die Leistungen in den einzelnen Fächern (und den schri ft-
lichen Arbeiten) sind mit folgenden Noten zv bewerten:

| = sehr gut; | = gut; I r befriedigend;
[ = ausreichend; J e nicht ausreichend

Zur differenzierteren Bewertung der Leistungen wi rd die Mög-
l-ichkeit vorgesehen, die Zi.f ern um Or 3 zu erniedrigen oder
zu erhöhen.
(3) Die Prilfung ist best.tä.tr \tenn die Leistungen in den
einzeLnen Fächern mindestens mit der Note "susreichend"
bewertet worden sind.
(4) Die Prüfung gilt a1s nicht bestanden
a) wenn der Kandidat unerLaubte HilfsnitteL benutzt oder

eine Täuschung begangen irat.

7l
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b) lrenn der Kandidat ohne trif tige Gritnd e. zu einem prilf unge-termin nicht erscheint oder nach Beginn der prtifung zu-rtlcktritt. Die fttr den Rilcktritr oder diä versäumnfs geL-
tend gemachten Gründe milssen den Prilfung6ausschuß unver-
z{lglich schriftlich angezeigt und glaubhaft gemaeht trerden.
Erkennt der Vorsitzende des PrtlfungaauBgchussea sie Enr sowird ein neuer Ternin anberaumt. Die bereits vorliegenden
Pritfungsergebnieae sind in diesem Fa11 anzurechnen.

$ 11

Zeugnis der Diplom-Vorprilfung
(1) uber die bestandenen Abschnitte der Diplom-Vorprüfung wirdauf Antrag ein vom Vorsitzenden des Prüfungsausschusses unter-schriebenes Zeugnis ausgestelLt (Anlagen L und 2), Es enthä1t
di e No ten der Prüfungs fächer.
(2') rst die Diplom-vorprüfung nicht bestenden oder gilt sie
ate nicht bestanden, so erteiLt der Vorsitzende dem Kandidaten
hieri.iber einen schrif tlichen Beecheid, der auch daruber Auskunf tgeben so1l., in weLchem umfang und gegebenenfa1ls innerhalb
wel.eher Friet die Diplom-Vorprilfung wiederholt werden kann.

$ 12

t^liederholung der Diplom-Vorprüfung
(1) Bei nicht ausreichenden Leistungen in einem Fach einesj eden Abschnitts kann die prüfung in diesem Fach alsbatd, spä-testens jedoch nach einem Semester, milndl.ich wiederholt werden.Bei Nichtbestehen von zwei Fächern eines Abschnitts muß derPrüfungsabschnitt im ganzen wiederholt werden, Die I.liederholung
muß nach einem SemeBter erfolgen.
(2) Filr die I^liederhoLungsprüfung sol.l der Vorsitzende einenBeisi,tzer bestimmen.
(3) Eine zweite hliederholung dessel-ben Pritf ungsf aches, desset-
ben Prilfungsabschnittes oder der ganzen Diplomvorprüfung istnur augnahmsweiöe in besonders begründeten Fä11en zu1ässig undbedarf der Zustimmung des prüfungsausschuss€B 

r

(4) Ein Kandidat, der die Diplom-Vorprüfung endgitlrig nicht
bestanden hat, darf auch aufgrund eines neuen studiums nicht
nochmals zur Diplom-Vorprüfung zugetassen werden.

III. Diplom-Hauptprüfung

s 13

Bestandteile der Diplom-Hauptprüfung
(1) Die Diplom-Hauptprtifung besreht
aus der Anfertigung einer Diplomarbeit,
aus der Anfertigung von zvtei Klausurarbeiten, deren Thenen denPrttfungsfächern nach $ 13, Abs. 2 entnommen nerden,
aus den nündl"ichen Pritf ungen in jedem der in $ l3 Abs. 2-genannten 6 Prtif ungs f ächer.

8l



-B

(2) Prttf ungs f ächer s ind:

a) Fachrichtung P f I anze np r o d uk t i o n
1. Pflanzenbau und GrünLandwirtschaft
2, PfLanzenernährung
3. Phytomedizin
4, Mikrobiologie o d e r Landtechnik
5. Pflanzenzüchtung o d e r Bodenkunde

6. Eines der folgenden Fächer:

6.1 Mikrobiologie x)
6.2 Landtechnik x)
6.3 Pfl-anzenzüchtung x)
6.4 Bodenkunde x)
6.5 Boden- und Landeskultur
6.6 Pflanzenproduktion in den Tropen

und Subtropen
6.7 Futterbau und GrasLandr"rirtschaf t
6.8 Ein Fach aus den Riehtungen Tierproduktion

o d e r Wirtschafts- und Sozialwissen-
schaften dee Landbaus

;I-nenn nIA't bei Fach 4 oder 5 gewähLt

b) Fachrichtung T i e r p r o d u k t i o n

L . Tierhal tung und Tierzucht
2, Tierernährung
3. llaustiergenetik
4, Tierhygiene o d e rökonomikder Tierproduktion
5. Mikrobiologie o d e r Fortpf lanzungsbiologie
6. Eines der fotgenden Fächer:

6. 1 Leistungsphysiologie
6.2 Tierhaltung und Tierzucht in den Tropen

und Subtriopen
6.3 Tierhygiene in den Tropen und Subtropen
6.4 Stal-lbau und Teehnik der Innenwirtschaft
6.5 Milchtechnologie
6.6 Gef lügel"wirtschaf t
6.7 Fleischwirtschaft
5,8 Ein Fach aus den Richtungen Pflanzenproduktion

o d e r l^lirtschafts- und Sozialwissenschaften
des Landbaus

e/
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c) Fachriehtung W i r t s c h a f t s - und
So z ialr^ri s s ens chaf ten de s Landb aus

1. Landwirtschaftliche Betriebslehre
2. Agrarpolitik
3. Landwirtschaftliche Marktlehre
4, Landtechnik o d e r Agrarsoziol"ogie
5. SoziaLökonomik der landwirtschaftt ichen

Entwicklung o d e r Statistik und ökonornetrie

6. Eines der folgenden Fächer:
6. 1 AlLgemeine BetriebswirtschaftsLehre
6. 2 Vol-kswirtschaf tslehre
6.3 Markt- und Verbrauchsforschung
6.4 Unternehmensforschung
6.5 Agrargeschichte
6. 6 Landwirtschaf tsrecht
6.7 Ein Fach aus den Richtungen Pflanzen-

produktion oder Tierproduktion

(3) Der Kandidat kann sich in weiteren Fäehern einer Prüfung
unterziehen (Zusatzfächer).

$ 14

Voraussetzungen für die ZuI.asBung
zur Dip 1om-Hauptprüf ung

(1) Die ZuLassung zur Diplom-Hauptprilfung setzt voraus 3

a) den Nachweis ilber die Ableiatung des praktikums,
b) die bestandene Dipl,om-Vorprtlf ung,
c) ein ordnungsgemäßes Studium der Agrarwissenschaften

von urindestens 6 Semescern insgesamt und mindestens
2 semestern nach dem Bestehen des zweiten Abechnitts
der Diplom-Vorprüfung.

(2) Ftir die ZulaBsung zur Diplom-Hauptprtifung gelten
S 6 und $ 8 entsprechend. Der Antrag ist schriftLich zu
stelLon unter Beifügung der Unterlagen nach $ 6 und des
Zeugnisses der bestandenen Dipl-om-Vorprtlfung, sofern diese
an einer anderen Fakul" tät abgeLegt wurde.

(3) Die Teilnahme an den Klausurarbeiten setzt voraus:
a) die termingereehte Abgabe der Diplomarbeit und

die Bewertung dieser Arbeit minde6tena nit der
Note ttaugreichendtt,

b) ein ordnungsgemäßes Studium der Agrarwi6senschaften
von mindestens 8 Semestern insgesamt und mindesteng
4 Semestern nach dem Bestehen des zwelten Abschnitts
der DipLom-Vorprüfung I

(4) Für die Teilnahme an den mündlichen Prüfungen gilt
$5Abs.3entsprechend.

Lo/
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s 15

Anerkennung von Studien- und Prüfungsl-eistungen
zur Diplom-Hauptprü f ung

(1) Für die Anerkennung von Studienleistungen zlur Diplom-
Hauptprüf ung gi.1t $ 7 entsprechend.
(2) Diplom-Vorprüfungen, die ein Kandidat an deutschsprachi-
gen wissenschaftlichen Hochschul-en auf dem Gebiet der Agrar-
wissenschaften bestanden hat, werden anerkannt.
(3) DipLom-Vorprüfungen, die ein Kandidat an nichtdeutsch-
sprachigen wissenschaftlichen Hochschulen auf dem Gebiet der
Agrarwissenschaften bestanden hat, werden anerkannt, sofern
Gleichwertigkeit besteht. Bei Zweifeln an der Gleichwertig-
keit ist die Zentralstelle für aueländisches Bildungswesen
ztJ hören.
(4) uber die Anerkennung von Diplom-Vorprüfungen, die ein
Kandidat an deutschen oder auständischen wissenschaftlichen
Hochschulen in einer vergleichbaren oder einer benachbarten
Disziplin bestanden hat, entscheidet auf Antrag der Prüfungs-
aus schuß .

s 16

Diplomarbeit

(1) Die DipLomarbeit solL zeigen, daß der Kandidat in der Lage
ist, ein Problern aus seiner Fachrichtung selbständig nach
wissenschaftLichen Gesichtspunkten und Methoden zu bearbeiten.
(2) Die Diplornarbeit wäh1t der Kandidat aus einem der Fächer
1-6 seiner Fachrichtung. Die Diplomarbeit kann von j edem
fakultätsangehörigen Hochschullehrer ausgegeben, betreut und
beurteilt r+erden. Die Vergabe erfolgt im Einvernehmen mit dem
Mitgl-ied des Prüfungsausschusses für das betreffende Fach und
dem Leiter der jeweiligen Einrichturg.
(3) Die Ausgabe des Themas der Diplomarbeit erfolgt über den
Vors itzenden des Prüfungsausschusses.
(4) Für die Durchführung der Arbeit stehen vom Zeitpunkt der
AUegabe des Themas an bis zlut Ablieferung 12 l^lochen zur Ver-
fügung. Der Vorsitzende des Prüfungsausscltus6es kann in begrün-
deten Ausnahmefä11en die Ablieferungsfrist höchstens um weitere
8 I^Iochen verlängern.
(5) Die Dipl"omarbeit ist mit einer Erklärung des Kandidaten 2u
versehen, daß er die Arbeit selbständig verfaßt und keine ande-
ren a1s die angegebenen Que[1en und Hilfsmittel" benutzt hat.
Die Versicherung hat auch die Erklärung ztt enthal"ten, daß er
seine Arbeit in gleicher oder ähnlicher Form noch keiner anderen
Prüfungsbehörde vorgelegt hat,
(6) Die DipLomarbeit ist fristgemäß bei dem Vorsitzenden des
Prüfungsausschusses abzuliefern. Bei nicht fristgemäßer Abliefe-
rung giLt die Arbeit a1s "nicht ausreichend".
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$ t7

Klausurarbeiten und mündliche Prilfungen

(1) Die Klausurarbeiten werden vor dem Prüfungstermin aus
den Fächern 1 bis 6 von dem Prüfungsausschuß f,estgelegt.
Die Themen stel"ten die j eweiLigen Faehvertreter irn Prüf ungs-
aus I chuß .

(2) Filr die Anfertigung der Klausurarbeiten stehen je 4 Arbeits-
otunden zur Verfügung. Die Beurteilung erfoLgt durch den zu-
ständigen Prüfer.

(3) Die Dauer einer mündlichen Prüfung beträgt für jeden Kandi-
daten und jedes Fach mindestens 15 Minuten.

$ 18

Bewercung der Leistungen der Diplom-Hauptprüfung

(1) Für die Bewertung der Leistungen der Diplom-Hauptprüfung
gel ten $ L0 Abs . 1 und 2 entsprechend.

Nach Maßgabe der Studienordnung können benotete Studienlei-
stungsscheine in die Note eines Prüfungsfaches nach $ 13 Abs.2
e ingehen,

(2') Die Diplom-Hauptprüfung ist bestandenf hrenn in den einzel-
nen Fächern, in mindestens einer Klausur und in der DipLom-
arbeit mindestens die Note "ausreichend, und überdies die
Gesarntnote der DipLomprüf ung rnindestenB 4,O beträgt.

(3) Sind die Bedingungen nach $ 1B Abs. 2 nicht erfü11t, ist
die Diplom-Hauptprüfung nicht bestanden. Im übrigen gilt
$ 10 Abs. 4 Buchst. a und b entsprechend,

(4) Die Gesamtnote der Diplomprüfung errechnet sich aus dem
genogenen MitteL der Pri.tfungsnoten von Diplom-Vorprüfung und
Diplom-Hauptpritfung und lautet bei einem Durchschnit t von:

bis 1r5 sehr gut

über 1 r 5 bis 2,5 gut r

über 2r5 bis 3r 5 befriedigend
ilber 3,5 bis 4 rO bestanden

L2"l
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(5) Für Kandidaten, deren prüfung aufgrund von
$ 7 Abs. 4 a1-s der Diplom-Vorprüfung gleich-
wertig anerkannt worden ist, geht die durch_
schnittliche Gesamtnote des Fachhochschurab-
schl"usses oder der entsprechenden Gesamthoch-
schulprüfung ansteLle der Durchschnitrsnote
der Diplom-Vorprüfung (f . und Z. Abschni rt)
mit der lJägezahl 10 in die Gesamtnote der
DipLomprüfung ein.

(6) Kandidaten, denen aufgrund von S 7 Abs. 5

Prüfungsleistungen anerkannt r{orden sind, wird
im Dipl"omzeugnis für die betreffenden Fächer
die Anerkennung bestätigt. Die Berechnung der
Gesamtnore der Diplomprüfung erfolgt ohne Ein-
beziehung der anerkannten prüfungsleistungen.

L3/
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Die l,lägung der Einzelnoten erfolgt nach folgendem Schema

Diplom-Vorprüf ung 1. Abschnitt l^lägezahl

1. Chernie

2. Biologie der Pflanzen
3. Biologie der Tiere
4. Volkswirtschaftelehre
5 . Phys ik
6. Mathernatik und Statistik

Summe der I^Iägezahlen

Diplom-Vorprüfung 2, Abschnitt

1.. GrundLagen der PflanzenProduktion
2, Grundlagen der Tierproduktion
3. GrundLagen der I^lirtschafts- und

Sozialwissenschaften des Landbaus

4, Bodenkunde

5. Landtechnik

Summe der Wägezahten

Diplom-Hauptprüfung
Diplonarbeit
Pflichtfächer 1 bis
Pflichtfächer 4 bis
Klausurarbeiten

L/3
L/3
L/3
rl3
1- /3
TI?,

z

hIäge zahl

2

2

2

1

I

8

3

6

3

je 3

je 2

je 1

Summe der I.lägezahlen

$ t9
Wiederholung der Diplom-Hauptprtifung

(1) Ist die Diplomatbeit mit der Note "nicht ausreichend"
bewertet worden, so ist die Diplom-Hauptprüfung nicht bestan-
den. Dem Kandidaten ist aqf Antrag ein neues Thena ru stel1en,
$ 16 gil.t entsprechend. Die zweite Diplonarbeit ist von dem
Hochschullehrer, der die Arbeit ausgegeben hat, und von einem
zweiten, vom Vorsitzenden des Prüfungsausschusses zv bestimmen-
den Gutachter zu beurteilen. Wird auch die zweite Diplomarbeit
mit "nicht ausreichend" bewertet, Bo ist die Hauptprtifung zun
rweiten Mal nicht beatanden.

20

vt/
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(2) Sind beide Klausurarbeiten oder mindestens zwei Prüfungs-
fächer der mündlichen Prüfung nit der Note "nicht ausreichend"
ber^rertet !rordenr so ist die Diplom-llauptprüfung nicht bestan-
den.
(3) Die Diplom-Hauptprüfung a1s Ganzes kann grund s'ätzlich nur
einmal wiederhol-t werden, Eine zweite Wiederholung kann der
Prüfungs,ausschuß in begründeten Fä11en nit der Zustimmung
von 3/4 seiner Mitglieder genehmigen.
(4) Ist in einer Klausurarbeit oder einem der mündlichen Prü-
fungsfächer die Note t'nicht ausreichendrt erteilt wordent
so kann in diesem Fa11 eine I^Iiederholungsprüf ung stattf inden;
$ 12 Abs. l Satz 1 gilt enLsprechend. Eine zweite Wiederholungs-
prüfung in diesem Fach bedarf der Zustimmung des Prüfungsaus-
sehusses mit 3/4 seiner Mitglieder.
(5) Die I.Iiederholung einer
kann frühestens nach einem
zttei Semestern erfoL gen.

(6) Wurde die Diplomarbeit rnit der Note "ausreichend" oder v
besser bewertet, so ist sie bei der I'liederhol"ungsprüf ung an-
zurechnen.

$ 20

Dipl-orn- und Prüfungszeugnis

(1) Naeh bestandener Prüfung wird dem Kandidaten ein Diplom
ausgehändigt. (Anlage 4) , darin I'ird neben der Gesamtnote
die VerLeitrung des akademischen Grades "Diplom-Agraringenieur"
(abgekürzt "nip1. -Ing. agr. rr) beurkundet. A1s Datum des Diploms
ist der Tag anzugeben, an dem a1le Prüfungsleistungen erfü11t
sind. Auneiaem wird ein Prüfungszeugnis ausgestellt (Anl-age 3) t

das die Ergebnisse der einzel-nen Prüfungen und die Gesamtbe-
wertung enthä1 t.

rnit dem Sie-
Vorsitzendt*,

Prüfung a1s Ganzes (nach Abs. 3)
Semester, sie muß sPätestens nach

(2) Das Diplom ist vom Dekan ztr unterzeichnen und
ge1 der Fakultät zu versehen. Das Zeugnis ist vom
des Prüfungsausschusses zu unterzeichnen.
(3) Der akademische Grad "Diptom-Agraringenieur" kann unter
yerzicht auf den Grad "DipLom-Landwirt" auf Antrag nachträg1ich
auch denjenigen Dipl-ominhabern verliehen werdenr die die Diplom-
prüfung aufgiund von fri.theren Prüfungsordnungen der Landwirt-
sctraf tiichen Fakul" tät bzw, der Landrsirtschaf tlichen Abteil"ung
der Mathematisch-Naturwissenschaftlichen Fakultät der Universität
Götcingen bestanden haben.

{ 21

Ungültigkeit der Diplom-Vorprüfung
und der DiPlom-IlauPtPrüfung

Wird nach Aushändigung des Prüfungszeugnisses und des Diploms
eine Verfehlung im Sinne von $ 10 Abs.4 Buchst. a festge-
ste11t, so erkiärt der Prüfungsausschuß die Prüfung für nicht
bestar,ä"r, und das betreffende Zeugnis für ungü1tig. Ein bereits
ausgehändigtes Zeugnis hat der Kandidat zurückzugeben.

ßl
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s22
Aberkennung des Diplomgrades

Die Entziehung des akademischen Diplomgrades richtet sich
nach den gese tzli,chen Vorschriften über die Führung akade-
mischer Grade.

IV. Schlußbestimmungej

$ 23

Gebüh re n
(1) Die Gebühren sind zugleich nnit der Meldung zur prüfung
zn entrichten ($ 6 Abs. 2 Nr. 5).
(2) Für die Höhe der Prüfungsgebühren gelten die allgemeinen
gesetzLichen und die sie etgänzenden besonderen Vorschriften x).

$ 24

Über gangsbe s t immungen

l,Ier vor dem Inkrafttreten dieser PrüfungBordnung mit dem
Studium der AgrarwiBeenschaften begonnen und die Diplom-Vor-
prtifung nach alter Ordnung bestanden hat, kann bis zum 30,9.1973
auf Antrag nach der alten Prüfungsordnung geprüft werden. Uber
den Antrag entscheidet der Vorsitzende des Prtifungsausschusses.

$ 25

Inkrafttreten

Diese Prüfungsordnung tri tt am 1 .10. 1959 in Kraft.

x) z,Z, gi1-t das Verwaltungskostengesetz vom 7,5,1952 (Nds,GVB1. S 43)
i.V. m. der Gebührenordnung für die wissenschaftl. Hochgchulen
vom 27.9.1967 (Nds. GVB1. S. 415) i.d.F. der Verordnung vom
20.1.1970 (Nds. cBBl. S.25)


